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Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

Eluent Acetonitril/Methanol

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Leichtentzündlich.

Reizt die Augen.

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung 

mit der Haut und durch Verschlucken.

Wassergefährdungsklasse WGK = 1 - schwach wassergefährdend
Leichtent-     

zündlich

Giftig

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 

konsultieren.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Hygienemaßnahmen: Bei der Arbeit nicht rauchen.

Hinweise für sichere Handhabung: Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Den 

Behälter fest verschlossen halten. Vor Hitze schützen.   

Atemschutz: (Gasfiltertyp AX )

Handschutz: Schutzhandschuhe aus Kunststoff. (Fluorkautschuk )

Augenschutz: Schutzbrille

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Geeignete Löschmittel: Wasser, alkoholbeständiger Schaum 

Weitere Angaben zu Maßnahmen bei Unfällen und Bränden : 

Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen. Kontaminiertes 

Löschwasser und Erdreich müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt 

werden. 

Notfallmaßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Alle Zündquellen entfernen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Kleine Mengen: Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Feuerwehr:

WGK 1

Nach Hautkontakt:  Kontaminierte Hautpartien gründlich mit Wasser und Seife 

abwaschen. 

Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser ausspülen. 

Nach Verschlucken: Erbrechen auslösen, aber nur bei vollem Bewusstsein des 

Patienten.

ERSTE HILFE

Arzt:

*2501

Entsorgung von Produktresten: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Name und Adresse der Person, die im Notfall informiert werden muss:
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